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Beschlussprotokoll 

über die Sitzung des Ausschusses Schule und Weiterbildung in der Wahlperiode 

2014/2020 am Montag, dem 28.01.2019, 15:10 Uhr bis 17:40 Uhr, Ratssaal 

I. Öffentlicher Teil 

  Vorführung des Imagefilms der Ursula-Kuhr-Schule, Hauptschule Volk-

hovener Weg 

1 Allgemeines 

1.1 Verpflichtung sachkundiger Bürger oder Einwohner/innen 

1.1.1 Verpflichtung von Frau Malika Jakobs-Neumeier als sachkundige Ein-
wohnerin 

1.2 Gleichstellungsrelevante Themen 

1.3 Bericht über den Stand der Schulbaumaßnahmen 

2 Anträge gemäß § 3 und 5 der Geschäftsordnung des Rates und der Be-

zirksvertretungen 

2.1 Prüfung der Errichtung einer Kindertagesstätte (Kita) in Fertig- oder Mo-

dulbauweise auf der ungenutzten Brachfläche an der Kurt-Tucholsky-
Hauptschule auf dem Helene-Weber-Platz in Köln-Neubrück -  Antrag der 
CDU-Fraktion vom 06.06.2018  - AN/0907/2018  

  
Gemeinsamer Änderungs- bzw. Ersetzungsantrag der SPD-Fraktion und 

der CDU-Fraktion vom 21.06.2018 AN/1021/2018 

 Stellungnahme zu dem Gemeinsamen Änderungs- bzw. Ersetzungsan-
trag der SPD-Fraktion und der CDU-Fraktion in der BV Kalk vom 

21.06.2018 AN/1021/2018 
3383/2018 

Abstimmungsergebnis: 
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Die Stellungnahme wurde zur Kenntnis genommen und soll in der nächsten regulären 

Sitzung des Schulausschusses am 18.03.2019 wieder vorgelegt werden. 

3 Anfragen gemäß § 4 der Geschäftsordnung des Rates und der Bezirks-

vertretungen 

3.1 Frühere Anfragen 

3.1.1 Mündliche Anfrage des Ratsmitgliedes Kockerbeck, DIE LINKE, zum 

Schulstandort Alteburger Straße in der Parkstadt Süd 

 Anfrage des Ratsmitgliedes Kockerbeck, DIE LINKE, zum Schulstandort 

Alteburger Straße in der Parkstadt Süd 
3794/2018 

3.2 Neue Anfragen 

3.2.1 Schulische Notfallpläne 
AN/0110/2019 

3.2.2 Bau- und Sanierungsverzug wegen verzögerten Fachraumplanungen am 
Apostelgymnasium 
AN/0112/2019 

4 Vorlagen der Verwaltung 

4.1 Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung für allgemeinbildende 

Schulen in Köln 2018 
3179/2018 

Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln 

(1) beschließt die „Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung Köln 2018“ als 

Rahmenplanung, mit der ein aktualisierter Gesamtüberblick über gegenwärtige 
und zukünftige Herausforderungen (stark steigende Schülerzahlen, Schulstruk-
tur im Wandel, G9, Inklusion) sowie Lösungsansätze zur bedarfsgerechten Ge-

staltung der Kölner Schullandschaft allgemein bildender Schulen gegeben wird; 

(2) beauftragt die Verwaltung auf dieser Basis und im weiteren Dialog mit Schulen 

und Bezirksvertretungen entsprechende schulorganisatorische Maßnahmen 
vorzubereiten und als Beschlussvorlagen bei gesicherter Finanzierung in die 
politischen Gremien einzubringen. Dabei ist der Auftrag zur Priorisierung von 

Schulbaumaßnahmen zu beachten, der mit einer gesonderten Vorlage erfüllt 
werden wird; 

(3) beauftragt die Verwaltung insbesondere, die notwendigen Flächen für die er-
forderlichen neuen Schulen aufgrund stark steigender Kinder- und Schülerzah-
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len durch ein Flächenbereitstellungskonzept Schulen zu sichern und planungs-

rechtlich entwickeln und dieses Konzept zu einer weiteren Beschlussfassung 
vorzulegen.  

(4) beauftragt die Verwaltung, zeitnah nach Vorliegen einer neuen städtischen, 
kleinräumigen Bevölkerungsvorausberechnung die vorliegende Fortschreibung 
der Kölner Schulentwicklungsplanung zu ergänzen. 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig zugestimmt. 

4.2 Erweiterungsbau Humboldt-Gymnasium, Kartäuserwall 40, 50676 Köln, 
Freigabe von investiven Auszahlungsermächtigungen des Teilfinanzpla-
nes 0301, Schulträgeraufgaben bei Finanzstelle 4013-0301-1-2540 

3666/2018 

Beschluss: 

Der Finanzausschuss beschließt vorbehaltlich des Inkrafttretens der Haushaltssat-
zung 2019 im Haushaltsjahr 2019 eine Mittelfreigabe in Höhe von 677.000 € im Teilfi-
nanzplan 0301, Schulträgeraufgaben, in Teilplanzeile 9, Auszahlung für den Erwerb 

von beweglichem Anlagevermögen bei Finanzstelle 4013-0301-1-2540 für die Einrich-
tung des Erweiterungsbaues des Gy. Kartäuserwall 40, 50676 Köln. 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig zugestimmt. 

4.3 Beschluss des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes "Starke Veedel" 

- Starkes Köln" für den Sozialraum "Porz-Ost, Finkenberg, Gremberg-
hoven und Eil" 

3777/2018 

Beschluss: 

1. Der Rat beschließt das auf der Grundlage des Leitkonzeptes „Starke Veedel – 

Starkes Köln“ (Ratsbeschluss 20.12.2016, Vorlage-NR. 2899/2016) erstellte In-
tegrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) für den Sozialraum „Porz-Ost, Fin-

kenberg, Gremberghoven und Eil“ (siehe Anlage 1). Er beauftragt die Verwa l-
tung mit der Umsetzung der Maßnahmen aus dem Programm „Starke Veedel – 
Starkes Köln“ und der Anpassung der Maßnahmenkonzeptionen, soweit im 

weiteren Abstimmungsprozess mit den Fördermittelgebern aufgrund laufender 
Änderungen der Förderbedingungen Anpassungen erforderlich werden. 

2. Der Rat beschließt die Erbringung der Leistungen durch Dritte für die im Inte-
grierten Stadtentwicklungskonzept für den Sozialraum „Porz-Ost, Finkenberg, 

Gremberghoven und Eil“ aufgeführten Einzelmaßnahmen, die in der Kosten- 
und Finanzierungsübersicht hinterlegt sind. Die Umsetzung der Maßnahmen 
steht unter dem Vorbehalt der Bewilligungen aus den avisierten Förderzugän-

gen sowie einer erzielten Förderquote von mindestens 50 % der Gesamtkosten 
der jeweiligen Maßnahmen. Die erforderlichen Veranschlagungen des ergeb-

niswirksamen Aufwandes und der investiven Zahlungsermächtigungen bis 
2022 in Höhe von ca. 4,8 Mio. € sind im Hpl. 2019 inkl. der mittelfristigen Fi-
nanzplanung bis 2022 bereits berücksichtigt. Der entstehende Aufwand im 
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Haushaltsjahr 2023 in Höhe von ca. 100.000 € wird in den zukünftigen Haus-

haltsplanaufstellungen berücksichtigt.  

3. Der Rat beauftragt die Verwaltung,  

A) mit der Umsetzung der Maßnahmen des Integrierten Stadtentwicklungs-

konzeptes für den Sozialraum „Porz-Ost, Finkenberg, Gremberghoven 
und Eil“ auf Basis des Leitkonzeptes „Starke Veedel – Starkes Köln“.  

B) die erforderlichen Entscheidungen zu konsumtiven Maßnahmen des In-
tegrierten Stadtentwicklungskonzeptes, die im Sozialraum „Porz-Ost, 

Finkenberg, Gremberghoven und Eil“ wirksam werden, der Bezirksver-
tretung Porz vorzulegen und die zuständigen Fachausschüsse im Wege 
der Mitteilung zu informieren.  

C) mit der Umsetzung der investiven Maßnahmen im Sozialraum „Porz-Ost, 

Finkenberg, Gremberghoven und Eil“. Der Rat verzichtet auf die noch-
malige Vorlage, falls die zuständigen Fachausschüsse und die Bezirks-
vertretung Porz ohne Einschränkung zustimmen.  

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig zugestimmt. 

4.4 Beschluss des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes "Starke Veedel - 
Starkes Köln" für den Sozialraum "Ostheim und Neubrück" 

3789/2018 

Beschluss: 

1. Der Rat beschließt das auf der Grundlage des Leitkonzeptes „Starke Veedel – 

Starkes Köln“ (Ratsbeschluss 20.12.2016, Vorlage-Nr. 2899/2016) erstellte Inte-
grierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) für den Sozialraum „Ostheim und Neu-

brück“ (siehe Anlage 1). Er beauftragt die Verwaltung mit der Umsetzung der 
Maßnahmen aus dem Programm „Starke Veedel – Starkes Köln“ und der Anpas-
sung der Maßnahmenkonzeptionen, soweit im weiteren Abstimmungsprozess mit 

den Fördermittelgebern aufgrund laufender Änderungen der Förderbedingungen 
Anpassungen erforderlich werden. 

2. Der Rat beschließt die Erbringung der Leistungen durch Dritte für die im Integrier-
ten Stadtentwicklungskonzept für den Sozialraum „Ostheim und Neubrück“ aufge-

führten Einzelmaßnahmen, die in der Kostenübersicht hinterlegt sind. Die Umset-
zung der Maßnahmen steht unter dem Vorbehalt der Bewilligungen aus den avi-

sierten Förderzugängen sowie einer erzielten Förderquote von mindestens 50 % 
der Gesamtkosten der jeweiligen Maßnahmen. Die erforderlichen Veranschlagun-
gen des ergebniswirksamen Aufwandes und der investiven Zahlungsermächtigun-

gen bis 2022 in Höhe von circa 4 Mio. € sind im Hpl. 2019 inkl. der mittelfristigen 
Finanzplanung bis 2022 bereits berücksichtigt. Der entstehende Aufwand in den 

Haushaltsjahren nach 2022 in Höhe von circa 3,1 Mio. € wird in den zukünftigen 
Haushaltsplanaufstellungen berücksichtigt.  

3. Der Rat beauftragt die Verwaltung,  

A) mit der Umsetzung der Maßnahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzep-

tes für den Sozialraum „Ostheim und Neubrück“ auf Basis des Leitkonzeptes 
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„Starke Veedel – Starkes Köln“, 

B) die erforderlichen Entscheidungen zu konsumtiven Maßnahmen des Integrier-

ten Stadtentwicklungskonzeptes, die im Sozialraum „Ostheim und Neubrück“ 
wirksam werden, der Bezirksvertretung Kalk vorzulegen und die zuständigen 
Fachausschüsse im Wege der Mitteilung zu informieren, 

C) mit der Umsetzung der investiven Maßnahmen im Sozialraum „Ostheim und 
Neubrück“. Der Rat verzichtet auf die nochmalige Vorlage, falls die zuständigen 

Fachausschüsse und die Bezirksvertretung Kalk ohne Einschränkung zustim-
men.  

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig zugestimmt. 

4.5 Berufung eines Vertreters sowie einer Stellvertreterin der Stadtschul-
pflegschaft als ständige Mitglieder mit beratender Stimme in den Aus-

schuss für Schule und Weiterbildung 
3852/2018 

Beschluss: 

Der Rat beschließt, aus der Stadtschulpflegschaft Köln für den Ausschuss Schule und 
Weiterbildung  

 Herrn Lutz Tempel als ständiges Mitglied mit beratender Stimme 

 sowie als seine Vertreterin Frau Silvia Behrendt ebenfalls als Mitglied mit bera-

tender Stimme 

zu berufen. 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig zugestimmt. 

4.6 Bildungslandschaft Altstadt Nord (BAN) - Baubeschluss für Baufeld C - 

Abendgymnasium 
2589/2018 

Beschluss:  

 

1. Der Rat genehmigt den Vorentwurf und die Kostenschätzung für die 

Baumaßnahmen im Baufeld C mit Gesamtbaukosten für die Objekte des Sonderver-
mögens der Gebäudewirtschaft in Höhe von brutto circa 27.024.618 Euro (Kosten-

schätzung in Höhe von 23.061.592 Euro zuzüglich Indexierung von 3.963.026 Euro) 
zuzüglich Einrichtungskosten in Höhe von circa 750.000 Euro und beauftragt die Ver-

waltung mit der weiteren Planung, der Submission und Baudurchführung. Bei der 
Umsetzung wird die Energieleitlinie EnEV 2014 (Stufe 1) zur Grundlage genommen.  

 

2. Der Rat der Stadt Köln genehmigt einen Risikozuschlag in Höhe von 25% bezogen 

auf die nicht-indizierten Gesamtbaukosten in Höhe von 5.220.584 Euro. Durch diesen 
Baubeschluss wird das Maßnahmenbudget mit Risikozuschlag als Vergabevolumen 
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freigegeben. Der Rat beauftragt die Verwaltung, jeweils unmittelbar anzuzeigen, wenn 

Maßnahmen aus diesem Risikobudget finanziert werden müssen. 

3. Die Finanzierung der Baumaßnahme erfolgt im Rahmen des Wirtschaftsplanes der 

Gebäudewirtschaft der Stadt Köln. Die erforderlichen Mittel sollen aus dem Flächen-
verrechnungspreis generiert werden. 

Auf Basis des aktuellen Flächenverrechnungspreises ergäbe sich eine jährliche Spar-

tenmiete inklusive Nebenkosten und Kosten für die Reinigung in Höhe von rund 
1.077.152 Euro, die voraussichtlich ab dem Haushaltsjahr 2023 aus zu veranschla-

genden Mitteln im Teilergebnisplan 0301, Schulträgeraufgaben finanziert wird. 

4. Die konsumtiven Einrichtungskosten in Höhe von voraussichtlich rund 600.000 Euro 
sind im Haushaltsjahr 2023 im Teilergebnisplan 0301, Schulträgeraufgaben zu veran-

schlagen. Die Finanzierung der investiven Einrichtungskosten in Höhe von rund 
150.000 Euro erfolgt zum Haushaltsjahr 2023 aus zu veranschlagenden Mitteln des 

Teilfinanzplans 0301, Schulträgeraufgaben. 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig zugestimmt. 

4.7 Beschluss der Bezirksvertretung Porz vom 15.05.2018 zur Verlagerung 
des Berufskollegs Porz (BK 10) 

2803/2018 

Beschluss: 

Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung nimmt die Anregung der Bezirksvertre-

tung Porz zur Kenntnis. 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig zugestimmt. 

4.8 Änderung der Hauptsatzung  
hier: Entsendung einer sachkundigen Einwohnerin/eines sachkundigen 

Einwohners in den Ausschuss für Schule und Weiterbildung durch die 
Seniorenvertretung 

3757/2018 

Beschluss: 

Der Rat beschließt die als Anlage 1 beigefügte __ Satzung zur Änderung der Haupt-

satzung der Stadt Köln. 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig zugestimmt. 

4.9 Einrichtung eines Last-Minute-Angebots bei der Volkshochschule Köln 
4269/2018 
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Beschluss: 

Der Rat der Stadt Köln beschließt die Einrichtung eines Last-Minute-Angebots bei der 
Volkshochschule Köln für den in § 4 Abs. 2 Nr. 1 der Entgelt und Benutzungsordnung 

der VHS genannten Personenkreis zum 2. Semester 2019 sowie die damit verbunde-
ne Änderung ebendieser Entgelt- und Benutzungsordnung in der als Anlage 1 dieser 
Beschlussvorlage beigefügten Fassung. Zudem beschließt der Rat der Stadt Köln die 

in der Anlage 1 hervorgehobenen ausschließlich redaktionellen Änderungen in der 
Entgelt- und Benutzungsordnung. 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig zugestimmt. 

4.10 Ausbauplanung der Schulsozialarbeit 

4042/2018 

Beschluss: 

1. In Umsetzung des Ratsbeschlusses zur Haushaltssatzung der Stadt Köln für 
das Haushaltsjahr 2019 vom 08.11.2018 nehmen die Ausschüsse das Konzept 
zum weiteren Ausbau der Schulsozialarbeit unter Einbezug des Schulsozialin-

dexes zur Kenntnis.  
Die Ausschüsse beschließen vor diesem Hintergrund die Schulsozialarbeit 

durch 15 zusätzliche Stellen ab dem Haushaltsjahr 2019 auszuweiten. Die 
Rahmenbedingungen für die Schulsozialarbeit an Grundschulen werden ge-
mäß dem Beschluss (JHA/0038/2018) angepasst. Die Stellen setzen sich aus 5 

städtischen Stellen an weiterführenden Schulen und 10 Stellen an Grundschu-
len in freier Trägerschaft zusammen. Die Schulsozialarbeit an Grundschulen 

soll weiterhin von erfahrenen Trägern der freien Wohlfahrtspflege eingesetzt 
werden.  
 

2. Die Finanzierung der Maßnahme in Höhe von rd. 1.095.500 (konsumtiver An-
teil: 1.073.000 €, investiver Anteil: 22.500 €) für 2019 bzw. rd. 1.020.500 € für 

2020ff. erfolgt aus im TP 0604 Kinder- und Jugendarbeit veranschlagten Mit-
teln. Vor diesem Hintergrund beschließen die Fachausschüsse und der Fi-
nanzausschuss für 2019 die Freigabe der für diesen Zweck im Teilplan 0604 

Kinder – und Jugendarbeit veranschlagten Mittel in Höhe von insgesamt 
1.050.000€ p.a.  

 
Änderungsantrag 

Herr Dr. Schlieben beantragt für die CDU-Fraktion aus den ersten beiden Sätzen des 

ersten Beschlusspunktes den Passus „nehmen die Ausschüsse das Konzept zum wei-
teren Ausbau der Schulsozialarbeit unter Einbezug des Schulsozialindexes zur 

Kenntnis“ zu streichen und nur die Ausweitung der Schulsozialarbeit durch weitere 15 
Stellen zu beschließen.  

Abstimmungsergebnis: 

Gegen die Stimmen der SPD- Fraktion und der Fraktion Die Linke mit den Stimmen 
der CDU-Fraktion, der Fraktion Bündnis90/Die Grünen sowie der FDP-Fraktion zuge-

stimmt. 

Danach lässt der Ausschussvorsitzende über die so geänderte Beschlussvorlage ins-
gesamt abstimmen. 



Ausschuss Schule und Weiterbildung 

 am 28.01.2019 

 - 8 - 

Beschluss: 

1. In Umsetzung des Ratsbeschlusses zur Haushaltssatzung der Stadt Köln für 
das Haushaltsjahr 2019 vom 08.11.2018 beschließen die Ausschüsse die 

Schulsozialarbeit durch 15 zusätzliche Stellen ab dem Haushaltsjahr 2019 aus-
zuweiten. Die Rahmenbedingungen für die Schulsozialarbeit an Grundschulen 
werden gemäß dem Beschluss (JHA/0038/2018) angepasst. Die Stellen setzen 

sich aus 5 städtischen Stellen an weiterführenden Schulen und 10 Stellen an 
Grundschulen in freier Trägerschaft zusammen. Die Schulsozialarbeit an 

Grundschulen soll weiterhin von erfahrenen Trägern der freien Wohlfahrtspfle-
ge eingesetzt werden.  
 

2. Die Finanzierung der Maßnahme in Höhe von rd. 1.095.500 (konsumtiver An-
teil: 1.073.000 €, investiver Anteil: 22.500 €) für 2019 bzw. rd. 1.020.500 € für 

2020ff. erfolgt aus im TP 0604 Kinder- und Jugendarbeit veranschlagten Mit-
teln. Vor diesem Hintergrund beschließen die Fachausschüsse und der Fi-
nanzausschuss für 2019 die Freigabe der für diesen Zweck im Teilplan 0604 

Kinder – und Jugendarbeit veranschlagten Mittel in Höhe von insgesamt 
1.050.000€ p.a.  

 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig zugestimmt. 

4.11 Beschluss über die kommunale Klassenrichtzahl und die Zahl der Ein-
gangsklassen der Kölner Grundschulen in städtischer Trägerschaft und 

die Festlegung der Schulplätze in diesen Klassen für das Schuljahr 
2019/20 
4278/2018 

Beschluss: 

Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung beschließt die kommunale Klassenricht-

zahl gem. Ausführungsverordnung zu § 93 Abs. 2 Schulgesetz NRW (SchulG NRW), 
damit einhergehend die Zahl der Eingangsklassen und die Festlegung der Schüler-
plätze in diesen Klassen an den Kölner Grundschulen. 

Für das Schuljahr 2019/20 werden an den Kölner Grundschulen in Trägerschaft der 
Stadt Köln 534 Eingangsklassen gebildet. 

In den städtischen Grundschulen im Gemeinsamen Lernen wird die Schülerzahl in 
den Eingangsklassen auf 25 begrenzt. 

Interfraktioneller Änderungsantrag: 

Der Schulausschuss beschließt die Anlage 1 zur Beschlussvorlage 4278/2018 dahin-
gehend zu ändern, dass bei der GGS Schmittgasse, entgegen der Verwaltungsvorla-

ge, drei und nicht zwei Eingangsklassen gebildet werden sollen. 

Die Beschluss ist dadurch insofern zu ändern, als dass sich die Gesamtzahl der zu 
bildenden Eingangsklassen von 534 auf 535 erhöht. 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig zugestimmt. 
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Danach lässt der Ausschussvorsitzende über den so geänderten Beschlussvorschlag 

insgesamt abstimmen. 

Beschluss: 

Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung beschließt die kommunale Klassenricht-
zahl gem. Ausführungsverordnung zu § 93 Abs. 2 Schulgesetz NRW (SchulG NRW), 
damit einhergehend die Zahl der Eingangsklassen und die Festlegung der Schüler-

plätze in diesen Klassen an den Kölner Grundschulen. 

Für das Schuljahr 2019/20 werden an den Kölner Grundschulen in Trägerschaft der 
Stadt Köln 535 Eingangsklassen gebildet. 

In den städtischen Grundschulen im Gemeinsamen Lernen wird die Schülerzahl in 
den Eingangsklassen auf 25 begrenzt. 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig zugestimmt. 

4.12 Zügigkeitserhöhung des Bildungsgangs Fachoberschule FOS 12 Typ B / 
Technik  
am Nikolaus-August-Otto-Berufskolleg (BK 18) 

0132/2019 

Beschluss:  

 

Der Rat beschließt gem. § 81 Abs. 2 Schulgesetz NRW (SchulG) die Einrichtung einer 

weiteren Klasse 

Fachoberschule FOS 12 Typ B nach Anlage C3 Technik, Schwerpunkt Metalltechnik 
in Teilzeit 

am Nikolaus-August-Otto-Berufskolleg, Eitorfer Str. 16, 50679 Köln (BK18) zum 
Schuljahr 2019/20 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig zugestimmt. 

4.13 Rheinische Musikschule Köln, Mittelfreigabe und Konzept 

3536/2018 

Beschluss:  
 

1. Der Rat nimmt das Konzept zur Ausweitung des Angebotes und der finanziellen 
Aufwertung der Honorarkräfte der Rheinischen Musikschule zur Kenntnis und be-

schließt dessen Umsetzung. 
2. Für die diesbezügliche Finanzierung beschließt er die im Hpl. 2019 im TP 0415 

Rheinische Musikschule bei Teilplanzeile 13, Aufwendungen für Sach-und Dienst-

leistungen zusätzlich bereitgestellten Mittel in Höhe von 500.000,00 EUR p.a. frei-
zugeben. 
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3. Der Rat stimmt der Einrichtung von sieben weiteren Planstellen in der Entgeltgrup-

pe 9b für die Rheinische Musikschule im Rahmen der aufgezeigten Finanzierung-
möglichkeiten und entsprechend dem vorliegenden Konzept zu. 

Die Mehrstellen werden zum Stellenplan 2020 eingerichtet. Bis zum Inkrafttre-
ten des Stellenplans 2020 wird die Verwaltung beauftragt, die entsprechenden 
Stellen intern zur Verrechnung zur Verfügung zu stellen. 

Zur Finanzierung der Personalaufwendungen wird in 2019 ein Betrag von 
464.800,00 EUR im Wege einer Sollumbuchung aus der Teilplanzeile 13, Auf-

wendungen für Sach- und Dienstleistungen, in die Teilplanzeile 11, Personal-
aufwendungen umgeschichtet. 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig zugestimmt. 

4.14 Planungsaufnahme zur Generalinstandsetzung und Errichtung eines 

Erweiterungsbaus für die Carl-von-Ossietzky-Gesamtschule am Standort 
Paul-Humburg-Str. 13, 50737 Köln-Longerich 
3676/2018 

Beschluss: 

Der Rat beschließt die Planungsaufnahme (bis einschließlich Leistungsphase 3 HOAI)  

- zur Erstellung eines Erweiterungsbaus sowie 

- für die Generalinstandsetzung des Schulgebäudes Paul-Humburg-Str. 13 (ein-
schließlich Turnhalle und Hausmeisterhaus) 

für die Carl-von-Ossietzky-Gesamtschule, Ossietzkystr. 2, 50737 Köln-Longerich an 
der Nebenstelle Paul-Humburg-Str. 13, 50737 Köln-Longerich zur Erfüllung des 

Raumprogramms für eine 6-zügige Gesamtschule in der Sekundarstufe I und 5-zügige 
Gesamtschule in der Sekundarstufe II. 

Die Verwaltung wird beauftragt, die Planung und Kostenermittlung aufzunehmen und 

voranzutreiben. Dabei ist die Priorisierung entsprechend der Schulbauliste 2018, die 
dem Rat mit der Beschlussvorlage 3648/2018 zur Entscheidung vorgelegt wird, zu 

beachten. 

Der Planung ist das in der Anlage aufgeführte Raumprogramm zu Grunde zu legen 
(Anlage 1). Entwurfs- und konstruktionsbedingte Abweichungen sind zulässig. 

Die Planungskosten bis einschließlich Leistungsphase 3 HOAI belaufen sich nach vor-
läufiger Kostenschätzung auf 

- rd. 3,5 Mio. € brutto für den Erweiterungsbau 

- rd. 2,7 Mio. € brutto für die Generalinstandsetzung. 

Die aus dem städtischen Haushalt zu finanzierenden Planungskosten sind im Haus-

haltsjahr 2019 im Teilergebnisplan 0301, Schulträgeraufgaben veranschlagt. 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig zugestimmt. 
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4.15 Zuschuss für experimentelle Musikprojekte an Schulen (SPEM) - Kon-

zept der igis - integrative Gesamtschule Innenstadt -  für ein Musikprofil 
mit der Offenen Jazzhaus Schule 

4182/2018 

Beschluss: 

Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung und der Finanzausschuss nehmen das 

Konzept für experimentelle Musikprojekte an Schulen (Anlage 1) zur Kenntnis und 
beschließen dessen Umsetzung.  

Für die diesbezügliche Finanzierung beschließen sie für 2019ff die Freigabe der im 
Haushaltsplan 2019ff veranschlagten Haushaltsmittel für experimentelle Musikprojekte 

an Schulen in Höhe von 100.000 € für 2019 bzw. 50.000 € p.a. für 2020ff.  

Die für diesen Zweck im Teilergebnisplan 0415 Rheinische Musikschule veranschlag-

ten Mittel werden aus finanzstatistischen Gründen in den Teilergebnisplan 0416 Kul-
turförderung teilplanübergreifend umgeschichtet. 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig zugestimmt. 

4.16 Erstellung eines Neubaus für die Heliosschulen - Grund- und Gesamt-
schule mit einer Ein- und einer Dreifeldsporthalle als inklusive Universi-

tätsschule der Stadt Köln an der Vogelsanger Str. (ehemaliges Helios-
Gelände) in Köln-Ehrenfeld  
  

Baubeschluss 
3635/2018 

Beschluss: 

Der Rat genehmigt den Entwurf und die Kostenberechnung für den Neubau der He-
liosschulen -Grund- und Gesamtschule mit einer Ein- und einer Dreifeldsporthalle, 

Vogelsanger Str., Köln-Ehrenfeld mit Gesamtkosten in Höhe von brutto rund 91,72 
Mio. € (einschließlich rund 3,08 Mio. € für die Ausstattung und Einrichtung inkl. Groß-

küchenausstattung) und beauftragt die Verwaltung mit der Submission und Baudurch-
führung. 

Zudem genehmigt der Rat einen Risikozuschlag von 10% bezogen auf die nicht-

indizierten Gesamtbaukosten gemäß Kostenberechnung. Dies entspricht einem Be-
trag von 9,17 Mio. €. Durch den Baubeschluss wird jedoch lediglich das Maßnahmen-

budget ohne Risikozuschlag als Vergabevolumen freigegeben. Die Verwaltung darf 
über den Risikozuschlag nicht unmittelbar, sondern nur bei Risikoeintritt und nach 
entsprechender Mitteilung im Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft verfügen. 

Zur Sicherstellung des Fertigstellungstermins der Heliosschule zum Schuljahr 
2024/2025 beschließt der Rat die Vergabe der Bauleistungen in Vergabeeinheiten. 

Ähnlich einer Generalunternehmervergabe werden hier mehrere Gewerke zusammen 
vergeben. 

Die Finanzierung der Baumaßnahme erfolgt im Rahmen des Wirtschaftsplanes der 

Gebäudewirtschaft der Stadt Köln. Die Refinanzierung erfolgt aus dem städtischen 
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Haushalt nach Fertigstellung der Baumaßnahme über entsprechende Mietzahlungen 

nach Maßgabe des dann jeweils gültigen Flächenverrechnungspreises.  

Auf Basis der derzeitigen Flächenverrechnungspreise ergäbe sich eine jährliche Spar-

tenmiete inkl. Nebenkosten und Kosten für Reinigung in Höhe von rund 2,90 Mio. €, 
die voraussichtlich ab dem Haushaltsjahr 2025 aus zu veranschlagenden Mitteln im 
Teilergebnisplan 0301, Schulträgeraufgaben finanziert wird. 

Die konsumtiven Einrichtungskosten in Höhe von voraussichtlich rund 2,15 Mio. € sind 
im Haushaltsjahr 2024 im Teilergebnisplan 0301, Schulträgeraufgaben zu veranschla-

gen. Die Finanzierung der investiven Einrichtungskosten in Höhe von rund 0,93 Mio. € 
erfolgt zum Haushaltsjahr 2024 aus zu veranschlagenden Mitteln des Teilfinanzplans 
0301, Schulträgeraufgaben. 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig zugestimmt. 

5 Mitteilungen 

5.1 Ermäßigungen für Menschen mit Behinderung und ihre Begleitpersonen  
in städtischen Sportstätten, Kultur- und Bildungseinrichtungen 

3064/2018 

5.2 Monitoringbericht (allgemeinbildende Schulen und Berufskollegs) 2018 

3779/2018 

5.3 Beauftragung von Schulsozialarbeit an Kölner Grundschulen 
4243/2018 

5.4 Neues VHS-Programm für das 1. Semester im Jubiläumsjahr 2019 
0108/2019 

5.5 Interkommunale Zusammenarbeit zwischen der Stadt Köln und der Stadt 
Pulheim am Schulzentrum Brauweiler 
0142/2019 

6 Anfragen 

7 Verschiedenes 
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